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B6-0521/2006

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Zukunft der europäischen 
Patentpolitik

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission über das Gemeinschaftspatent und das 
Patentschutzsystem in Europa – Förderung der Innovation durch Patente 
(KOM/1997)0314),

– in Kenntnis der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 
Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 6. Juli 2005, den Gemeinsamen Standpunkt des 
Rates zur vorgeschlagenen Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter 
Erfindungen („Softwarepatentrichtlinie“, 2002/0047/COD) abzulehnen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Oktober 2005 zu Patenten für 
biotechnologische Erfindungen,

– in Kenntnis der Konsultation der Kommission zur Zukunft des Patentsystems in Europa, 
die am 9. Januar 2006 eingeleitet wurde, und die entsprechende Anhörung vom 12. Juli 
2006,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1. betont, dass es entschlossen ist, ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von 
Patentinhabern und dem weiter gehenden öffentlichen Interesse an Innovation und 
konkurrenzfähigen Märkten zu schaffen;

2. stellt fest, dass die Zahl der beim Europäischen Patentamt (EPA) pro Jahr eingereichten 
Patentanmeldungen in den letzten sieben Jahren um etwa 60 % gestiegen ist, was aber 
nicht auf einen entsprechenden Anstieg bei innovativen Tätigkeiten zurückzuführen ist, 
weswegen Anlass zur Sorge über die Ausweitung des Bereichs patentierbarer 
Gegenstände, niedrigere Qualitätsstandards, die Schaffung von Patentdickichten und einen 
gesteigerten strategischen Einsatz von Patenten als Ersatz für tatsächliche Innovation 
besteht;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände in 
jedem Land die Ratifizierung des Londoner Übereinkommens über die Anwendung des 
Artikels 65 des Europäischen Patentübereinkommens als einem Hilfsmittel zur 
kurzfristigen Optimierung des Europäischen Patentsystems in Erwägung zu ziehen und 
langfristig sich schrittweise einer Einigung über die Sprachenregelung für ein künftiges 
Gemeinschaftspatent zu nähern;

4. ist der Überzeugung, dass den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im 
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Zusammenhang mit Patenten nicht durch eine Kostensenkung allein gedient ist, sondern 
dass es einer Kostensenkung als Teil einer umfassenden Strategie bedarf, die auch zu 
einer Verbesserung der Patentqualität und einer Verminderung der Gefahr einer 
unbeabsichtigten Verletzung und der Kosten führt, die sich aus behaupteten Verletzungen 
ergeben können;

5. ist der Auffassung, dass die Schaffung einer von der EU unabhängigen Europäischen 
Patentgerichtsbarkeit (European Patent Judiciary – EPJ) und eines von der EU 
unabhängigen Europäischen Patentgerichts (European Patent Court – EPCt) nach dem 
Europäischen Übereinkommen über Patentstreitigkeiten (European Patent Litigation 
Agreement – EPLA) mit der Verpflichtung seiner Vertragsstaaten (die auch 
Mitgliedstaaten sind) zu den Gemeinschaftsgerichten und dem Binnenmarkt kollidieren 
würde;

6. besteht darauf, dass nur ein Gemeinschaftsrahmen die Bedingungen für eine effektive und 
demokratische Kontrolle des Patentrechts Europas auf internationaler Ebene schafft;

7. hält die Tatsache für undemokratisch, dass der Verwaltungsausschuss des EPJ, dem 
nichtgewählte Entsandte aus nationalen Ministerien angehören würden, legislative 
Befugnisse über die Geschäftsordnung des EPCt gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a 
und Artikel 87 des EPLA haben würde;

8. stellt besorgt fest, dass die zwischenstaatliche mit der Ausarbeitung des EPLA beauftragte 
Arbeitsgruppe bislang keinen offiziellen Vorschlag für die beabsichtigte 
Geschäftsordnung des EPCt vorgelegt hat;

9. ist der Auffassung, dass die Ernennung und wiederkehrende Wiederernennung der Richter 
des EPCt durch den Verwaltungsausschuss des EPJ die richterliche Unabhängigkeit von 
der Exekutive beeinträchtigen würde, da die für die Patentpolitik zuständigen Abteilungen 
nationaler Ministerien Beamte in den Verwaltungsausschuss des EPJ entsenden würden, 
der das EPCt leiten würde, sowie in den Verwaltungsrat der Europäischen 
Patentorganisation (EPO), der die EPO leitet;

10. äußert sich besorgt über die Tatsache, dass es nach den Artikeln 2 Buchstabe b und 6 
Absatz 1 des Entwurfs für ein Statut des EPCt Mitgliedern der Beschwerdekammern der 
EPO gestattet wäre, nach ihrer Tätigkeit oder sogar gleichzeitig Richter des EPCt zu sein;

11. ist der Auffassung, dass den wirtschaftlichen Interessen Europas und insbesondere 
Europas KMU durch bestimmte Beschlüsse der Beschwerdekammern der EPO aus 
jüngster Zeit zugunsten eines extrem weiten Bereichs patentierbarer Gegenstände nicht 
gedient ist, wie etwa der Beschluss T 0424/03 - 3.5.01 vom 23. Februar 2006, über die 
Gewährung eines Patents auf Datenformate; befürchtet, dass das EPLA zur Festigung 
einer Rechtssprechung führen könnte, die Stellungnahmen zum materiellen Patentrecht 
zuwiderläuft, die mehrfach von parlamentarischen Mehrheiten abgegeben werden;

12. ist besorgt über die Tatsache, dass das EPLA die Kosten einer Streitigkeit nur in wenigen 
Fällen vermindern würde, in denen heute Streitigkeiten ausgetragen werden, die mehrere 
Rechtsordnungen betreffen, wogegen es zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Kosten 
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von Patentrechtsstreitigkeiten führen und damit KMU größeren Gefahren aussetzen würde 
(nach der Folgenabschätzung durch die EPO im Zusammenhang mit dem EPLA würden 
die Gesamtkosten von Streitigkeiten von geringem oder mittlerem Umfang etwa zwischen 
97 000 € und 415 000 € allein für die erste Instanz betragen);

13. fordert die Kommission auf, um ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs über die 
mit der EU zusammenhängenden Aspekte des möglichen Abschlusses des EPLA durch 
die Mitgliedstaaten im Hinblick auf Überschneidungen des EPLA mit dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand und um eine Klarstellung der Rolle des Europäischen 
Parlaments im Zusammenhang mit dem Verfahren für einen möglichen Abschluss des 
EPLA zu ersuchen;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


